
Bürgerliche Wissenschaftler sprechen von ei
nem real existierenden bürokratischen Dilem
ma in der BRD, von einem überlasteten Staat 
und verdrossenen Bürgern und konstatieren 
eine starke Kritik der Öffentlichkeit gegen
über den Verwaltungsverfahren, vor allem we
gen ihrer langen Dauer und der fehlenden 
Möglichkeit der Bürger, konkrete Ergebnisse 
des jeweiligen Verfahrensstandes zu erfah
ren.5

7.2.
Die Bedeutung verfahrensrechtlicher 
Regelungen für die Gewährleistung 
der Rechte und die Verwirklichung 
der Pflichten der Bürger

Im Zuge der Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft ist in der DDR ein 
hohes Niveau der rechtlichen Ausgestaltung 
und der Verwirklichung der Rechte und Pflich
ten der Bürger erreicht worden. In Fortsetzung 
und Weiterführung des Staatsrechts leistet ins
besondere das Verwaltungsrecht einen ge
wichtigen Beitrag zur Ausgestaltung und Ge
währleistung der Rechte und Pflichten der 
Bürger.

Die Rechte und Pflichten sind in verwal
tungsrechtlichen Normen geregelt und werden 
auf deren Grundlage vorwiegend im Rahmen 
konkreter Rechtsverhältnisse verwirklicht. 
Dabei werden die Rechtsvorschriften indivi
dualisiert, also jeweils konkret Rechte und 
Pflichten der Bürger festgelegt. Verwaltungs
rechtsverhältnisse sind somit notwendige Glie
der im Mechanismus der Beziehungen zwi
schen den Organen des Staatsapparates und 
den Bürgern. Bei der Gestaltung dieser Bezie
hungen stehen die materiell-rechtlichen Nor
men des Verwaltungsrechts in engem Zu
sammenhang mit entsprechenden verfahrens
rechtlichen Regelungen, die das Funktionie
ren des rechtlichen Wirkungsmechanismus zur 
Gewährleistung der Rechte und Pflichten der 
Bürger überhaupt erst ermöglichen. Die Funk
tion verwaltungsrechtlicher Verfahrensrege
lungen besteht vor allem darin, daß in Rechts
normen allgemeinverbindlich die Art und Wei

se der Gestaltung der Beziehungen zwischen 
den Organen des Staatsapparates und den Bür
gern sowie die an sie zu stellenden Anforderun
gen bestimmt werden.

Im Verwaltungsrecht der DDR wurde der 
Weg beschritten, bei der Ausgestaltung der 
Rechte der Bürger - entsprechend den ökono
mischen Möglichkeiten des sozialistischen 
Staates in der j eweiligen Entwicklungsetappe - 
zugleich damit auch die Verfahrensregelungen 
für wichtige Rechtsinstitute zu schaffen. Es 
steht also die Regelungsmethode im Vorder
grund, in den betreffenden Rechtsvorschriften 
das materielle Recht mit den notwendigen 
Verfahrensvorschriften zu verbinden.

Dies geschieht durch
- spezialrechtliche Regelungen in einer Viel

zahl von Rechtsvorschriften, wie für Anträ
ge und Rechtsmittel der Bürger;

- spezialrechtliche Regelungen im Rahmen 
einer Rechtsvorschrift, die sowohl mate
rielle wie verfahrensrechtliche Elemente 
enthält, z. B. für die Staatshaftung;

- vereinheitlichte Regelung von Verfahrens
vorschriften in einem Rahmengesetz, z. B. 
im OWG, das in Verbindung mit einer 
Vielzahl spezieller Rechtsvorschriften gilt, 
in denen die verschiedenen Ordnungswid
rigkeitstatbestände im einzelnen ausgestal
tet sind.

Die Erfahrungen besagen, daß sich die Rege
lungsmethode der Verbindung von materiellen 
mit entsprechenden verfahrensrechtlichen Be
stimmungen bei der rechtlichen Ausgestaltung 
der Beziehungen zwischen den Organen des 
Staatsapparates und den Bürgern grundsätz
lich bewährt. Sie trägt weitgehend den spezifi
schen Bedingungen der jeweiligen Bereiche 
der staatlichen Leitung Rechnung und ermög
licht eine qualifizierte Rechtsanwendung, die 
der Verwirklichung der Rechte der Bürger 
ebenso dient wie der Erfüllung der Pflichten.

In der DDR wurde und wird ein reger wis
senschaftlicher Meinungsstreit über Probleme

5 Vgl. F. Hegner, Das bürokratische Dilemma, 
Frankfurt (Main)/New York 1978; H. Klages, 
Überlasteter Staat - verdrossene Bürger. Zu den 
Dissonanzen der Wohlfahrtsgesellschaft, Frank
furt (Main)/New York 1981, S.137ff.;
G.B. Müller, Die bürgerfreündliche Verwal
tung, Stuttgart 1980, S. 12f.
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